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Aufsichtsbeschwerde: 

Unvereinbarkeit bei der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach und  

des Gemeindeparlaments von Dübendorf welches in der Amtszeit 2022/2026 

die Rechnungsprüfungskommission  der Schulgemeinde stellt. 

 

Sehr geehrte Bezirksräte 

Die Wahl der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach wird am 18. Juni  2023 wiederholt,  

die Erneuerungswahl /Stille Wahl 2022 wurde vom Verwaltungsgericht aufgehoben.  

Weder bei der Stillen Wahl vom 18. Dez. 2021, noch  bei der Amtseinsetzung  bis zur neuen Erneue-

rungswahl, durch den Bezirksrat, wurde  die Unvereinbarkeit gemäss GPR überprüft.  

 

Sachlage 

Grundidee der Unvereinbarkeit ist, dass ausführende (Exekutive/Gemeindevorstand) Organe nicht 

gleichzeitig in kontrollierenden Organen (Legislative/Rechnungsprüfungskommission) sein können. 

Folgende Sekundarschulpfleger  sind gleichzeitig im Organ welches die Rechnungsprüfungskommis-

sion stellt oder sind in derselben. 
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Alle 3 aufgeführten Personen sitzen im Organ welches die Rechnungsprüfungskommission der Schul-

gemeinde Dübendorf-Schwerzenbach (SDS) wählt, nämlich dem Gemeinderat.  



 GO SDS, Rechnungsprüfungskommission und Prüfstelle  
 Art.31, Zuständigkeit  
 Als Rechnungsprüfungskommission amtet diejenige der politischen Gemeinde Dübendorf 
 oder Schwerzenbach. Der Wechsel erfolgt zu Beginn einer Amtsperiode.  
 Aufgaben  
  1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen 
 nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahresrechnung, Verpflich- 
 tungskredite und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über welche die Stimmbe- 
 rechtigten entscheiden.  
     2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die 
 finanzielle Angemessenheit. 
  3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und stellt Antrag.  

Alexandra Freuler  und Reto Heeb sind Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission und dürfen 
gemäss GPR § 26.21 2 kein anderes Amt oder Anstellung in der Gemeinde (SDS) wahrnehmen.  

GPR § 26.21 1 Ämter und Anstellungen, die in einem unmittelbaren Anstellungs- oder Auf-
sichtsverhältnis zueinander stehen, sind unvereinbar.  

 2 Dies gilt auch für 

a. die Mitglieder eines Parlamentes gegenüber den Exekutivorganen des betreffenden Ge-
meinwesens sowie den Angestellten, die der unmittelbaren Aufsicht eines Direktions- oder 
Departementsvorstandes dieses Gemeinwesens unterstehen, wie Generalsekretärinnen und -
sekretäre, Amtsleiterinnen und -leiter, 

 b. die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission gegenüber jedem andern Amt oder 
 jeder andern Anstellung in der Gemeinde, mit Ausnahme der Mitgliedschaft im Wahlbüro. 

 

 

Antrag 

Der Bezirksrat stellt sicher, dass nach dem Wahlsonntag vom 18. Juni 2023 keine Unvereinbarkeit der 

Ämter in der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach  mehr  besteht. 

Die Wahlleitende Behörde, der Stadtrat von Dübendorf  ist für eine korrekte Wahl verantwortlich:  

 § 30. 1 Tritt eine Unvereinbarkeit ein, teilt die betroffene Person der wahlleitenden  

 Behörde innert fünf Tagen nach Mitteilung der Wahl oder nach Eintritt  

 des Unvereinbarkeitsgrundes mit, für welches Amt sie sich entschieden hat.  

 2 Ohne solche Erklärung weist die wahlleitende Behörde der betroffenen Person ein Amt in 
 der Reihenfolge der nachfolgenden Kriterien zu:  
 a. das Amt mit Amtszwang vor jenem ohne Amtszwang, 
 b. das bisherige Amt vor dem neuen Amt, 
 c. Entscheid durch das Los. 
 

 

Freundliche Grüsse 
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